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Abschrift (Trelekoprie gemäß S 317 Abs.S, 329 Abs.1 ZPO)
31 C 3238/13

Amllsger icht Düsseldorf

IM NAMEN DESI VOLKES

Urteil

ln dem Rechtsstreit

GmbH & Co. KG. vertr.d.d.

d. verrtr.d.d. Gf.,

Proze ssbe vol lm ä chtiote : Rechtsanwälte

gegen

.G.. vertr. d.d. Vorstand

Be klagte,

Frozessbevol lmä chti gte :

hat clas Amtsgericht Düsseldorf

irn ,rereinfachten Verfahren gemäfi! $ 495a ZPO ohne mündliche Verhancllung ant

13.v.2414

durclr den Richter am Amtsgericht Busch

für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verufl:eilt, an die Kliägerin 203,17 EUR (in Worten:

zweihundertdrei Eiuro und siebzehn C;ent) nebst Zinsen in Höhe vorr 5 Pro-

zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 03.021.2013 zu

zahlen.

Die Kosten des Rechtss;treits hat die Beklagte zu tragen'

S. 7t9

K.lägerin,
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Dieses Urteil ist vorläulig vollstreckbiar.

Der Beklagten hatdas Gericht gestattet, die Zwangsvollstrecklung geelen

Sicherheitsleistung in l-löhe von 120 0Ä des vollstreckbaren Beltrages abzu-

wenden, wenn nicht die Klägerin vor der Zwangsvollstreckung Sicl'rerheit

in Höhe von 120 oÄ des; zu vollstreckenden Betrages leistet.

Tathestand:

Ohne Tatbestand (gemäß {i 313ar Abs. 1 ZPO)

Entt;c heidungsg rü nde :

Dier ;rulässige Klage ist begründel.

Gemäß $ 249 Abs. 2 BGB llann die Geschädigte als Herstellungsaufwand Ersatz der

Miertwagenkosten verlangen, die erin verständigrlr, wirtschaftlich vernünftig denkender

Mensch in seiner Lage für;zweckmäßig und notwendig halten darf (vgl. BGf'{, lJrteil

vorn 09.03.2010, NJW 2010,2569; BGH, Urteiil vom 02.02.2A10, Versf? 2010, 683;

BGI-1, Urteil vom 19.U.2A10, NJIV-RR 2010, 679 - jew. m. w. Nachw.). Nach dem

aus; rlem Grundsatz der Erforderlrr;hkeit hergeleiteten Wirtschaftlichkeitsgebot hat die

Ge,sr:hädigte im Rahmen drls ihr Zumutbaren stets den wirtschaftlicheren V/egl der

Scherdensbehebung zu wählen. Indessen verstößt sie noch nicht allein des;halb

gegen das Wirtschaftlichkeitsg;ebot, weit sie ein Kraftfahrzeug zu einem

Unl'allersatztarif anmietet, cier gegenüber einerm Normaltarif teurer ist, soweit die

Bes;onderheiten dieses Terrifs nrit Rücksicht auf die Unfallsituation (etwa die

Vorlinanzierung, das Risiko eines Ausfalls mit der Ersatzforderung wetgen lalscher

Belvr:rtung der Anteile am LJnfallgeschehen durch den Kunden oder das

Miehvagenunternehmen u. ä.) aus betriebswirtschafilicher Sicht einen gegenüber

den'l ,,Normaltarif'höheren F'reis rechtfertigen, ureil sie auf Leistungen de:s Vermielters

beruhen, die durch die besonderer Unfallsituation veranlasst und infolge dessen zur

Sclradensbehebung nach $ 249 El'GB erforderlich sind (BGH, a.a'O.).

Die pach Maßgabe dieser Kriterir:n ersatzfähi1;en Kosten für die Anmietung eines

Ersalizfahrzeugs können inr Wege der Schätzung gemäß S 287 ZPO auf der

Grundlage des ,,Normaltarifs" errrrittelt werden, für den in vorhandenen Listen und

Tabrellen ausgewiesene Wede herangezogen werden können.

S. 829
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Vor diesem Hintergrund sind die von der die Klägerin ersetzt verlangterr

Mielwagenrkosten der llöhe nach auf der Grundlage der in derr

,,Sr:hwacker-Mietpreisspiegel" für rJie Anmietung; von KFZ angegebenen Normalitarifer

errnittelt und insoweit als ersatzfärhig einzuordnr:n.

Soweit die Beklagte Einwelndungen gegen den Anmietzeitraum-erheht, so geherr

dierse fehl. Nach dem (unstreitig geblieberren) Schriftsatz der K,lägerin vorrl

28,11.2013! bestand aufgrund den durch den Herckaufprall abgerissenen Heckschütze

auf Fahrzeug der Klägerin die Gefahr, dass gtesundheitsschädliche Abgaser irr den

lnnenraum des Fahrzeul;s gelangen und hier zu einer Schädigung des,

Fahzeuginsassen fithren können. Der Einwand der Beklagten, die K.lägerin habe

das Fahrzeug zunäc1rst weiternutren können und einen späteren Reparatudermin ,,in

der Woche" habe wählen können geht hiernach fehl. Aufgrund der

Ges;undheitsrisiken stand das Fahzeug derr Klägerin daher nicht mehr zul

Vertfügung. Die umgehender Anrnietung des streitgegenständlichen Mietfahr:zeugs -
auch über rlas Wochenendel - vr:rstieß daher nicht gegen die aus S 24Sf Abs. 2 BGB

resultie re n<je Schader nsminde run gyspfl icht de r Klägerin.

Die lintscheidung über die lrJebenforderung folgt aus dem Gesichtspunkt des

Ver;:uges, ll$ 280, 286 ff. BGB.

Die Iintscheidung über die l(osten folgt aus S 91 ZPO

Die l]erufung wird nicht zugr:lassen.

Der lStreitwert wird auf 203,117 EUIt festgesetzt.

Bu:sch

S, 9,29
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